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Haus & Grund  
Mecklenburg- 
Vorpommern

Eigentümerschutz- 
Gemeinschaft der  
Haus-, Wohnungs-  
und Grundeigentümer

Gemeinsam Interessen vertreten

Werden Vermieter  
erneut Opfer unaus-
gereifter gesetzlicher  
EU-Regelungen?

Im ersten Teil ging es um das 
„Gesetz zur Umsetzung der Ver-
braucherrechterichtlinie“, die seit 
dem 13.06.2014 in Deutschland 
gilt. Das bedeutet für Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer in 
Mecklenburg-Vorpommern die in 
Zukunft Wohn- oder Gewerberaum 
vermieten, dass bei Neuabschlüs-
sen von Mietverträgen jeweils auch 
eine Widerrufsbelehrung mit Ver-
tragspartnern vorzunehmen ist. 

In seinem Beitrag berichtete der 
Präsident des Landesverbandes, 
Lutz Heinecke, den zahlreich er-
schienenen Haus & Grund Mitglie-
dern und Gästen über die Auswir-
kungen dieses Gesetzes zur Umset-
zung der Verbraucherrechte auf das 
künftige Mietrecht – insbesondere 
sprach er über künftige Widerrufs-
rechte der Mieter beim Abschluss 
neuer Wohnraummietverträge. Je-
der Mieter muss künftig also nach-

weisbar über sein Widerrufsrecht 
vom Vermieter belehrt worden 
sein! Diese Belehrungen sollten als 
Beilagezettel bzw. Formular mit 
konkreten Angaben und Fristen 
und Daten am Mietvertrag ange-
fügt werden sowie mit den Unter-
schriften aller Mietvertragspartner 
versehen werden.

Sie haben richtig gelesen: Mieter, 
die rechtlich ja zur Gruppe der Ver-
braucher gehören, verfügen also 
künftig in Verträgen mit Vermietern 
über ein einseitiges Widerrufsrecht 
nach § 355 BGB. Erst mit dem Zu-
gang (z. B. durch persönliche Über-
gabe, Zusendung per E-Mail, Fax 
oder Post) einer ordnungsgemäßen 
Widerrufsbelehrung zum Mietver-
trag setzt der Vermieter die Wider-
rufsfrist in Gang. Diese bleibt dann 
auf 14 Tage – nachdem der Ver-
braucher über sein Widerrufsrecht 
in Kenntnis gesetzt wurde – befris-

tet. Ohne Angabe von Gründen 
könnten innerhalb dieses Zeitrah-
mens Mieter vom Mietvertragsab-
schluss zurücktreten. Es wäre zu-
künftig daher von jedem privaten 
Vermieter sinnvoll und klug, min-
destens 15 Tage vor dem Einzugs-
termin des Mieters den Mietvertrag 
bereits von allen Mietern unter-
schreiben zu lassen. Achtet man 
nicht auf diese Frist, hat man den 
Mieter ggf. in der Wohnung, dieser 
erklärt dann seinen „Widerspruch“, 
verzögert danach seinen Auszug 
wegen angeblichen Mängeln des 
Wohnraum-Angebotes und der 
Vermieter kann sehen, wie er die-
sen wieder aus seinem Haus be-
kommt, weil „der bedauernswerte 
Mieter“ ja zusehen muss, wo und 
wann er die seiner Ansicht nach 
richtige Wohnung gefunden hat. 
Kommen Vermieter der Pflicht zur 
Widerrufsbelehrung nicht – oder 
unvollständig – nach, endet die Wi-
derrufsfrist eigentlich nie. Der Mie-
ter als Verbraucher kann sich über 
ein Jahr lang von dem geschlosse-

nen Vertrag (ohne Begründung) lö-
sen. 

Eine ordnungsgemäße Wider-
rufsbelehrung muss übrigens for-
malen und inhaltlichen Anforderun-
gen genügen. Haus & Grund wird 
seine Mietvertragsformulare künf-
tig dahingehend ergänzen, dass ein 
in der Geschäftsstelle des Vereins 
ausliegendes Formular „Widerrufs-
belehrung“ unbedingt in ungeän-
derter Form dem Vertrag beigelegt 
werden sollte. Die Belehrung direkt 
in dem Mietvertrag zu verankern, 
was einige der Veranstaltungsteil-
nehmer forderten, macht zurzeit 
noch keinen Sinn, da die staatlichen 
und wohnungspolitischen Ziele die-
ser Entwicklung noch nicht abzuse-
hen sind und große Mengen unse-
rer Wohnraum-Mietvertragsfor-
muare von Haus & Grund Mecklen-
burg-Vorpommern nach Änderun- 
gen der Lage ggf. vernichtet wer-
den müssten. Die wichtigsten Teile 
einer solchen Widerrufsbelehrung 
sollten so verständlich formuliert 
sein, dass aus ihnen klar hervor-
geht, dass ein Widerrufsrecht be-
steht, an welche ladungsfähige 
Anschrift der Widerruf zu richten ist 
und dass der Widerruf keiner Be-
gründung des Mieters bedarf. Auch 
der Name des Vermieters und Mie-
ters sowie die Dauer und Beginn 
der Frist sind wichtig.

Haus & Grund MV: Private Ver-
mieter sollten in Zukunft bei allen 
Vertagsneuabschlüssen ihre künfti-
gen Mieter rechtzeitig auf deren 
Widerspruchsmöglichkeit belehren 
und möglichst die von Haus & 
Grund bereitgestellten Formulare 
nutzen und diese keinesfalls förm-
lich verändern – es kommt hierbei 
letztlich auf jedes Wort an!

Der zweite Teil des Abends be-
fasste sich mit der Thematik „Miet-
preisbremse“, also dem Entwurf ei-
nes neuen Gesetzes, dass wohl ab 

Fortsetzung auf Seite 10

Haus & Grund Schwerin führte am 16. Oktober 2014 seine dies-
jährige öffentliche Informationsveranstaltung für Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer der Region im großen Saal des 
Schweriner Hotels „Elefant“ durch.



10

MECKLENBURG-VORPOMMERN Haus & Grund Magazin  |  11/2014

Fortsetzung von Seite 9

Januar 2015 auf unsere Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer 
zukommt. Zu diesem Komplex refe-
rierte die Vorsitzende des Schweri-
ner Haus & Grund Vereins, RAin 
Monika Rachow. Sie bezeichnete 
die Mietpreisbremse aus der Sicht 
unserer Eigentümer als „Unwort 
des Jahres 2014“. Vieles an diesem 
Entwurf muss wohl doch noch vom 
Bundesrat präziser geregelt wer-
den. Bisher hatten sich die Regie-
rungsparteien darauf verständigt, 
lediglich das Mietrecht zu reformie-
ren. Dies soll unter anderem durch 
die sogenannte Mietpreisbremse 
erreicht werden. Ziel soll u. a. sein, 
dass Wohnraum – insbesondere in 
großen Städten mit angespanntem 
Wohnungsmarkt auch künftig be-

zahlbar bleibt. Daher will die Bun-
desregierung den 16 Ländern in der 
Sache besondere Rechte aber auch 
Freiheiten einräumen. Für die Dauer 
von fünf Jahren sollen diese die 
Möglichkeit erhalten, in Gebieten 
mit nachgewiesenen, angespann-
ten Wohnungsmärkten bei Wieder-
vermietung von Wohnraum die 
Mieterhöhungsmöglichkeiten auf 
maximal zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete zu be-
schränken. 

Doch für Mecklenburg-Vorpom-
mern ist eine derartige Anhebung 
bei dem vorhandenen Wohnraum-
überangebot wohl (bis auf Ausnah-
men) kaum zu erreichen. Über-
haupt sind Neubauten und diejeni-
gen Wohnungen, die erstmals nach 
einer umfassenden Sanierung wie-
der vermietet werden, hiervon wei-

terhin ausgenommen. Die Bundes-
regierung hat den erforderlichen 
Gesetzentwurf am 1. Oktober 2014 
beschlossen und legte den Entwurf 
zunächst dem Bundesrat zur Stel-
lungnahme im sogenannten ersten 
Durchgang vor. Wenn der Bundes-
tag danach das Gesetz beschließen 
sollte, wäre noch die abschließende 
Behandlung und Billigung der Vor-
lage durch die Länderkammer im 
„zweiten Durchgang“ erforderlich. 
Die letzte Sitzung des Bundesrates 
im laufenden Jahr findet am 19. De-
zember 2014 statt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt müsste der Bundestag 
das Gesetz folglich verabschiedet 
haben, damit dieses kuriose Weih-
nachtsgeschenk für alle Vermieter 
noch Anfang 2015 in Kraft treten 
kann. Aus der Sicht der nordost-
deutschen Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer wird wieder ein-
mal weitaus mehr politischer Wind 
ins Land geblasen, als reale Segel-
fläche in der Wohnungspolitik vor-
handen ist. 

Uns bleibt nur: Abwarten, was 
da auf Eigentümer zum Jahresbe-
ginn als real schwer umsetzbares 
Ungetüm zukommt! Absehbar sind 
aus der Sicht von Haus & Grund 
Mecklenburg-Vorpommern ledig-
lich zu erwartende neue Rechts-
streitigkeiten. Bisher hat der Bund 
es nicht einmal geschafft, einheitli-

che, klare Vorgaben für die Ermitt-
lung von ortsüblichen Vergleichs-
mieten zu schaffen. Ebenso sind 
diffuse Begriffe wie „umfassende 
Modernisierungen etc.“ bei der 
praktischen Umsetzung ohne kon-
krete Klarstellungen kaum aussa-
gefähig und schaffen in der Vermie-
terpraxis eher Unsicherheiten. 
Mehr und besseren Wohnraum 
schaffen sie keinesfalls – und schon 
gar nicht eine dadurch erhoffte, so-
ziale Mietgerechtigkeit. Diese kann 
nur durch Investitionen und ausrei-
chend neuen, zur Verfügung ge-
stellten Wohnraum für die Mieter 
erreicht werden. Zum Glück können 
Mieter in fast ganz Mecklenburg-
Vorpommern davon bereits heute 
mietmarktgerecht durch freie Aus-
wahl ihrer Preismöglichkeiten und 
Wohnvorlieben profitieren.

Bericht und Fotos:
E. Mantik, H & G M-V

Nachbarschaftsstreit um finanzielle Ausgleichsforderung

Herbstzeit bringt immer wieder Streit um das leidige Laub

Sollte man das als Nachbar ei-
gentlich hinnehmen oder kann man 
für den Aufwand etwa eine Ent-
schädigung verlangen? Rechtlich 
betrachtet kann ein Grundstücksei-
gentümer von seinem Nachbarn 
einen angemessenen finanziellen 
Ausgleich verlangen, wenn die stö-
renden Einwirkungen über ein zu-
mutbares Maß hinausgehen. Im-
mer dann ist jedoch das Laub aus 
dem Garten des Nachbarn hinzu-
nehmen, wenn dessen Bepflanzung 
mit Laubbäumen dem allgemeinen 
Charakter der Region entspricht. So 
entschied in einem Fall das Amts-
gericht München (Az. 114 C 
31118/12), weil die Eigentümer 
zweier Grundstücke darüber in 
Streit geraten waren. 

Grund war ein alter Laubbaum 
mit großer Krone, der auf dem 
Grundstück des Nachbarn stand, 
rund zehn Meter entfernt von der 
Grundstücksgrenze. Das hatte zur 
Folge, dass mehrmals im Jahr das 
Grundstück durch Blüten, Samen, 
Blätter und Äste des Baums in ei-
nem Radius von über 30 Metern – 
und nach Herbststurm noch ent-
fernter – bedeckt wurden. Im Spät-
herbst war es immer wieder beson-
ders rüde, denn aus Blättern bildete 
sich ein mehr als zehn Zentimeter 
dicker Laubteppich, der nicht nur 
den gepflegten Rasen sowie die 
Beete des Gemüsegartens bedeck-
ten. Die Pflege des Gartens sei da-
durch erheblich erschwert, klagte 
der Nachbar. Man müsse außerdem 

kostenintensiv die Regenrinnen 
mehrmals im Jahr reinigen und er-
hebliche Mengen Laub entsorgen. 

Daher sei es seiner Meinung 
nach angemessen, für all diese Mü-
hen jährlich 500 Euro Entschädi-
gung zu fordern. Dem widersprach 
das Ehepaar. Auch die den Fall zu 
beurteilenden Richter wiesen die 
Forderung einer sogenannten 
„Laubrente“ ab. Im Prinzip könne 
zwar ein Grundstückseigentümer 
einen finanziellen Ausgleich nur 
verlangen, wenn jedoch vom Nach-
bargrundstück Einwirkungen aus-
gehen, die ortsüblich sind und des-
sen Benutzung wesentlich beein-
trächtigten. 

Bei der Beurteilung dieser Beein-
trächtigung ist maßgebend, in wel-
chem Ausmaß die Benutzung des 
Grundstücks gestört wird. Maßstab 
sei dabei das Empfinden eines 
Durchschnittsnutzers. Für ein 
Wohngrundstück sei maßgeblich, 

ob das Wohnen an Annehmlichkeit 
verliere und der Grundstückswert 
dadurch gemindert werde. Bei jah-
reszeitlich bedingten, beschränken-
den Einwirkungen würde ein allge-
mein empfindender und denkender 
Anwohner die geschilderten Beein-
trächtigungen ohne Entschädi-
gungsverlangen hinnehmen. Daher 
seien nach Ansicht der Richter die 
o. g. Beeinträchtigungen hinzuneh-
men. 

Das gesamte regionale Umfeld 
bestehe vorwiegend aus Garten-
grundstücken und sei mit heimi-
schen Bäumen bepflanzt. Der Laub-
fall von einem Nachbargrundstück 
sei somit als ortsüblich normal ein-
zustufen. In einer sehr grünen 
Wohngegend, wo auf nahezu allen 
Grundstücken Laubbäume stün-
den, werde der Charakter des Ge-
biets durch die Baumbepflanzung 
geprägt, begründete abschließend 
das Gericht seine Entscheidung.

Auch im November sind die Bäume noch voll mit bunten Blättern, doch 
häufig nicht nur am Baum, sondern nach Wind möglicherweise auch als 
Laub im Garten des Nachbarn.
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Schweriner Haus & Grund-Vorstand: 

Von bewährten Mitstreitern 
verabschiedet

Für die über Jahre andauernde 
ehrenamtliche Mitarbeit in seiner 
Verantwortung für die Veranstal-
tungsorganisation wurden Herr 
Wolfgang Gödicke (3. v. r.) und auf-
grund seines ehrenamtlichen Ein-
satzes bei der technischen Betreu-
ung der Computertechnik des Ver-
eins sowie der Technik in der 
Schweriner Hausverwaltung Herr 
Wolfgang Thonagel, bei allen bes-
ser als unser „Thoni“ bekannt, herz-
lich verabschiedet.

Der Vorstand dankte beiden im 
Namen aller Haus & Grund Mitglie-
der der Schweriner Region für ihre 
zuverlässige Arbeit, die kamerad-
schaftlichen Hilfen und stets hohe 
Einsatzbereitschaft – immer dann, 
wenn es helfend darum ging, unse-
ren Verein voranzubringen.

Monika Rachow
Vorsitzende H & G SN

Erwin Mantik
ÖA H & G SN

Auf seiner letzten Sitzung im Oktober 2014 verabschiedeten sich die Vor-
standsmitglieder von langjährigen Mitstreitern im Schweriner Restaurant 
„Zur Eiche“.

Fo
to

: E
. M
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tik

Neues Widerrufsrecht auch bei Vermittlungen

Erfordert besonders  
akkurates Handeln auch  
von Maklern

Das bis dahin noch alternativ 
mögliche Rückgaberecht von Waren 
oder Sachen etc. ist seit Inkrafttre-
ten der Verbraucherrechterichtlinie 
somit nicht mehr zulässig. Beson-
ders schockt diese Änderung auch 
Immobilienvermittler oder Immobili-
enmakler. Wenn diese ohne eine 
wasserdichte Widerrufsbelehrung 
im Vertrag aktiv werden, könnten 
sie letztlich ohne Provision leer aus-
gehen. Falls jetzt ein Makler ein Im-
mobilienangebot online inseriert 
und daraufhin ein Interessent sich 
meldet, bekommt dieser ggf. die 
Wohnung. Widerruft er dann den 
Vermittlungsvertrag wegen einer 
angeblich fehlerhaften Widerrufsbe-
lehrung, hat der Makler bei einem 
derartigen Szenario ein Problem. 
Verbraucher haben jetzt bei online 
abgeschlossenen Maklerverträgen 
ein Widerrufsrecht – so wie bei übli-
chen anderen Online-Bestellungen. 
Doch die Folgen für Immobilienmak-
ler könnten dramatisch sein, weil 
ihnen selbst bei einer erfolgreichen 
Immobilien- oder Wohnungsver-
mittlung unter Umständen die Pro-
vision verweigert werden kann.

Begründet wird dies dadurch, 
dass heute immer mehr Kontakte 
der Immobilienmakler über Immo-
bilienportale im Internet oder über 
die Internetseiten der Makler elek-
tronisch zustande kommen. Ein 
Vertragsschluss erfolgt daraufhin 
ebenfalls elektronisch. Findet z. B. 
ein potenzieller Mieter bzw. Woh-
nungssuchender ein Mietangebot 

auf einem Immobilienportal und 
sendet eine Anfrage per E-Mail, be-
stätigt meist der Immobilienmakler 
die Anfrage ebenfalls per E-Mail 
und schließt damit im Regelfall ei-
nen Maklervertrag ab. Nach erfolg-
reicher Vermittlung wäre somit die 
im Mietangebot genannte Provisi-
on an den Makler fällig. Und hier 
beginnt das Problem. Denn die 
neuen „Fernabsatz-Regeln“ gelten 
auch für Immobilienmakler, weil bei 
rein elektronischen Kontakten gel-
ten die neuen Regelungen über die 
sogenannten Fernabsatzgeschäfte, 
wenn sie unter ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunika-
tionsmitteln zustande kamen. Jeder 
Verbraucher hat danach ein 14-tä-
giges Widerrufsrecht. Bisher war es 
höchst umstritten, ob auch der 
elektronisch geschlossene Vertrag 
mit einem Immobilienmakler da-
runter fällt. Durch das neue „Gesetz 
zur Umsetzung der Verbraucher-
rechterichtlinie und zur Änderung 
des Gesetzes zur Regelung der 
Wohnungsvermittlung“ wurde klar-
gestellt: Ein Widerrufsrecht besteht 
regelmäßig dann, wenn eine Provi-
sion vereinbart wurde. 

Alle elektronisch abgeschlosse-
nen Verträge von Immobilienmak-
lern sollten daher künftig ein Wi-
derrufsrecht enthalten, in denen 
der Immobilienmakler seine Kun-
den darüber zu belehren hat, dass 
die Widerrufsfrist 14 Tage beträgt 
und dies in einem Formular auch 
ausgewiesen ist.

Seit dem 13. Juni 2014 gilt ein neues Widerrufsrecht für ganz Europa. Da-
nach sind künftig auch in Online-Verträgen klare Widerrufsbelehrungen 
nötig. 

Für Immobilienmakler könnte das neue Recht zum Alptraum werden.
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Rechte und Kündigungs-
fristen beim Wohnen ohne 
schriftlichen Mietvertrag 

Frage: Meine Mieter wohnen seit 
einigen Jahren ohne Mietvertrag 
im Haus. Nun möchte ich als Ver-
mieter sie kündigen. Welche Kün-
digungszeit hat man dabei als Ver-
mieter zu beachten? Als Eigentü-
mer stehen meine Ehefrau und ich 
als Ehemann zu gleichen Teilen im 
Grundbuch. Kann ich als anteiliger 
Eigentümer wegen Eigenbedarf 
ohne Zustimmung meiner Frau als 
Miteigentümerin den Mietvertrag 
kündigen? Grund: Ich möchte den 
Eigenbedarf deshalb anmelden, 
weil unsere – auch zur Familie ge-
hörende, nebenan liegende Firma 
– erweitert werden soll und wir 
den Platz dafür gebrauchen.

Antwort: Das Mietrecht ist in das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ein-
gebettet, das grundsätzlich auch 
ein Wohnen ohne schriftlichen 
Mietvertrag, also eine rein auf Ab-
sprachen getätigte mündliche Ver-
einbarung gelten kann. Das BGB 
sieht nur in wenigen Fällen vor, 
dass eine bestimmte Form eines 

Vertrages, wie z. B. die Schriftform 
oder auch eine notarielle Beurkun-
dung zu wählen wäre. Ist eine sol-
che besondere Form nicht be-
stimmt, besteht grundsätzlich die 
Freiheit, die Form des Vertrages 
selbst zu wählen. Für das Miet-
recht bestimmt § 550 BGB, dass 
Mietverträge, die länger als ein 
Jahr nicht schriftlich abgeschlos-
sen werden, als für unbestimmte 
Zeit abgeschlossen gelten. Dies 
setzt jedoch voraus, dass ein Miet-
vertrag mündlich geschlossen 
wurde. Voraussetzungen für einen 
Mietvertrag wären die Gebrauchs-
überlassung eines Wohnraumes 
durch den Vermieter an den Mie-
ter sowie die Zahlung eines Miet-
zinses. Sofern Mieter eine Miete 
bezahlen, liegt ein unbefristeter, 
mündlicher Mietvertrag vor.
Die Kündigungsfristen wurden 
durch die Mietrechtsreform klar 
geregelt. Nach diesen nunmehr 
auch für Altmietverträge gelten-
den Kündigungsfristen bemisst 
sich die Kündigungsfrist für den 
Mieter auf drei Monate, unabhän-
gig von der Dauer des Mietzeitrau-
mes. Die Kündigungsfrist für den 
Vermieter ist jedoch in Abhängig-

keit vom Mietzeitraum gestaffelt. 
Nach § 573 c BGB verlängert sich 
die grundsätzliche dreimonatige 
Kündigungsfrist für den Vermieter 
nach Ablauf von fünf Jahren Miet-
dauer um drei Monate, nach dem 
Ablauf von acht Jahren Mietdauer 
um weitere drei Monate. Eine Kün-
digung hat immer von allen Ver-
mietern an alle Mieter zu erfolgen. 
Unterschreiben nicht alle Vermie-
ter die Kündigung, ist diese un-
wirksam. Maßgeblich für den 
Fristbeginn ist auch immer der Zu-
gang der Kündigung beim Mieter 
mindestens bis zum dritten Werk-
tag eines Kalendermonats.
Während Mieter jederzeit ohne 
Kündigungsgrund kündigen kön-
nen, bedarf die Kündigung des 
Vermieters immer eines Kündi-
gungsgrundes. Hierbei ist zwi-
schen Gründen, die eine außeror-

dentliche fristlose Kündigung des 
Mietverhältnisses begründen wür-
den und Gründen, die eine ordent-
liche Kündigung begründen wür-
den, zu unterscheiden. Nur für ei-
ne ordentliche Kündigung sind die 
o. g. Kündigungsfristen relevant. 
Die Gründe für eine außerordentli-
che fristlose Kündigung wären z. B. 
die Nichtleistung der Miete über 
zwei oder mehr Monate. Nach  
§ 573 BGB kann der Vermieter den 
Mietvertrag nur dann (ordentlich) 
kündigen, wenn er ein berechtig-
tes Interesse hieran hat. Hierzu 
gehört auch der Eigenbedarf. Eine 
Erweiterung der Gewerberäume 
ist durchaus geeignet, einen Eigen-
bedarf zu begründen, wenn in 
dem Kündigungsschreiben kon-
kret dargestellt wird, warum eine 
anderweitige Nutzung der bisheri-
gen zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten nicht ausreichend 
ist. Sie als Vermieter müssen also 
klarstellen, weshalb man den 
Wohnraum für sich selbst benötigt 
und eine andere Regelung somit 
nicht möglich ist.

E. Mantik
H&G M-V

LESER FRAGEN

Häufigste Problemfälle der Vermieter im dritten Quartal 2014

Schwerpunkte der Informations- und  
Beratungstätigkeit bei Haus & Grund M-V

• Maßnahmen des Vermieters bei 
Zahlungsverzug seines Mieters

• Umsetzung des neuen Wider-
rufsrechts bei Mietvertragsge-
staltungen

• rechtlich sichere Vorbereitung 
von Kündigungen einer Mietsa-
che

• diverse Probleme im Nachbar-
schaftsrecht

• Auswirkungen der „Mietpreis-
bremse“ auf die Vermietung vor 
Ort

• Auszug eines Mieters aus einer 
gemeinsam angemieteten Woh-
nung

• sichere Durchführung von Miet-
erhöhungsverlangen

• neue Regelungen zur Vermitt-
lungs- und Maklertätigkeit bei 
Wohnraumvergabe

• Berechtigung einer vom Mieter 
erklärten Mietminderung

• Umsetzung von fristlosen Kündi-
gungen

• rechtliche Schritte zur Vorberei-
tung der Räumung von Wohnun-
gen

• Problemfälle in der Tierhaltung
• rechtliche Anfragen zu Abgaben-

bescheiden und Anschlussbeiträ-
gen sowie diverse rechtliche Pro-
blembereiche in Wohneigentü-
mergemeinschaften.

Wir möchten darauf hinweisen, 
dass auch im H & G-Magazin auf 
relevante Fragen unserer Mitglie-
der unter der Rubrik „LESERFRA-
GEN“ eingegangen wird. Das be-
trifft allerdings nur Fragen des all-
gemeinen Interesses. Individuelle, 
rechtlich geprägte Fragen sind vor-
rangig in den Rechtsberatungen 
der Ortsvereine im Land zu behan-
deln.

Ihre Redaktion H & G M-V

Bei den Rechtsberatungen in den regionalen Ortsvereinen von Haus & 
Grund Mecklenburg-Vorpommern wurden von den Mitgliedern vorwie-
gend Fragen mit Problemen zu folgenden Themenbereichen gestellt: 
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Urteil zur Auslegung von Duldungspflichten des Mieters

Bilddokumente wichtig beim Wohnungsverkauf

Nach dem kuriosen Urteil des 
AG Steinfurt vom 10.04.2014 –  
21 C 987/13 können Vermieter von 
dem Mieter nicht verlangen, dass 
dieser die Anfertigung von Fotos in 
seiner Wohnung duldet, welche zur 
Veröffentlichung von Internetan-
zeigen gefertigt werden sollten. 
Das wäre trotz fristgemäßer Voran-
meldung „ein Eingriff in die Privat-
sphäre des Mieters“, bei der das 
Interesse des Vermieters über-
wiegt. Also steht es um das 
freie Eigentums- und Verfü-
gungsrecht rechtlich heute ziem-
lich schlecht.

Kläger war ein Vermieter, der be-
absichtigte, die in seinem Eigentum 
stehende Wohnung zu veräußern. 
Doch der Mieter lehnte die An-
fertigung von Lichtbildern 
seiner noch bewohnten 
Innenräume ab. Der Ver-
mieter dagegen vertrat 
die Auffassung, dass der 
Mieter es dulden müsse, 
wenn von den Innenräumen sei-
ner Wohnung digitale Fotos gefer-
tigt werden, um diese für ein Expo-
sé und eine Anzeige im Internet zu 
verwenden. Er stellte fest, dass oh-
ne die Lichtbilder eine Veräußerung 

der Wohnung ansonsten nicht 
möglich wäre. Nach gegenteiliger 
Ansicht des Mieters wäre das An-
fertigen von Fotos der Innenräume 
einen unzulässigen Eingriff 
in seine unmittelbare 
Privat-

sphä-
re. So ent-
schieden auch die Richter, die urteil-
ten, dass der Vermieter keinen An-

spruch auf Duldung der Fertigung 
irgendwelcher Fotos aus den an 
den Beklagten vermieteten Innen-
räumen hat. Ein Anspruch besteht 
somit nach dem allein in Betracht 
kommenden § 535 BGB nicht (sie-
he auch LG Frankenthal in seinem 
Urteil vom 30.09.2009, 2 S 

218/09).
Doch auf Seiten des 

Vermieters steht 
das grundrechtlich 

in Art. 14 Grundge-
setz verbürgte 

Eigentumsrecht. 
Dagegen 

steht 
das des 
Mieters, 

einerseits 
sein berechtig-

ter Besitz der 
Wohnung laut 

Mietvertrag, der 
ebenfalls vom grund-

rechtlichen Eigentums-
schutz des Art. 14 Grundge-

setz umfasst ist. Darüber hinaus 
beeinträchtigt die Fertigung und 

Veröffentlichung von Lichtbildern 
aus der Wohnung des Mieters 

diesen in seinem aus Art. 2 Abs. 1, 
1 Abs. 1 Grundgesetz sich 

ergebenen „Allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht“, wenn Fotos aus der 

seiner der Privatsphäre zuzuord-

nenden Wohnung gefertigt und 
veröffentlicht werden. Dies findet 
seinen Ausdruck auch in dem eben-
falls betroffenen Art. 13 Grundge-
setz, der die Unverletzlichkeit der 
Wohnung gewährleistet. Insge-
samt ergab sich im konkreten Fall, 
dass aus den vorgenannten Grün-
den ein Vorrang der Interessen des 
beklagten Mieters bestehen, da 
dieser durch die Fertigung und ins-
besondere Veröffentlichung der 
Fotos seiner Privatsphäre nicht un-
erheblich betroffen ist, während 
der Vermieter vergleichsweise „ge-
ringfügig in seinem Eigentums-
recht“ eingeschränkt würde.

Haus & Grund M-V: Meist stim-
men Mieter nach Vorabstimmung 
eines Termins zu, wenn ein Woh-
nungseigentümer seine Wohnung 
holographieren möchte. Doch das 
trifft nicht immer zu. Empfehlens-
wert ist daher für Vermieter bzw. 
Eigentümer, wenn diese bereits vor 
jeder Vermietung Fotos vom 
Wohnraum archivieren. Selbst 
wenn diese Bilddokumente später 
zwar nicht als „aktuell“ bezeichnet 
werden können, helfen sie jedoch, 
den benannten Wohnraum im In-
ternet in seiner allgemeinen Form 
darzustellen.

E. M., H & G M-V

Laut aktuellem Richterspruch muss ein Mieter Innenaufnahmen 
seiner Wohnung jedoch nicht dulden.

In eigener Sache

Sie können sich, Ihre Produkte, 
Leistungen oder Firma 2015 durch 
Werbeanzeigen bei Haus- und 
Wohnungseigentümern noch be-
kannter machen. Wir bieten die 
Möglichkeit, Ihre Werbung als Co-
lor-Einzelanzeige (ca. 9 x 4,5 cm) 
für monatlich 20,00 Euro oder in 
allen zehn Jahresausgaben 2015 
für je 17,50 Euro zu platzieren. 

Sie können die Größenformate 
der Anzeigen anpassen und errei-
chen so alle organisierten privaten 
Eigentümer im Land. 

Ihre Anfragen:

• per Telefon, SMS, MMS an (0172) 
3 85 89 59, 

• per E-Mail an mantik@hugmv.
de 

• oder per Post an:
Magazin Haus & Grund M-V
Redaktion
Heinrich-Mann-Straße 11/13
19053 Schwerin

Ihre Redaktion  
Haus & Grund M-V

Liebe Haus & Grund Mitglieder, liebe Freunde und Förderer des Magazins 
Haus & Grund M-V! Wie Ihnen sicher aufgefallen ist, hatten wir im letzten 
Jahr in unserem Haus & Grund Magazin für M-V kaum Firmenwerbung 
eingebunden.
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Zur Umlegung neuer Betriebskosten  
in Wohnraummietverträgen

Eine solche Vereinbarung ist im-
mer dann gegeben, wenn Mieter 
und Vermieter im Mietvertrag ent-
weder auf § 2 der Betriebskosten-
verordnung Bezug nehmen oder 
die im Mietvertrag in § 2 der Be-
triebskostenverordnung unter Zif-
fern 1 bis 17 aufgeführten Betriebs-
kostenarten im Einzelnen im Miet-
vertrag aufführen. 

In diesen Fällen kann der Vermie-
ter für die in § 2 unter den Ziffern 
1 – 16 der Betriebskostenverord-
nung nach Abschluss des Mietver-
trages neu entstehenden Betriebs-
kostenarten auf den Mieter umle-
gen, ohne dass der Mieter zustim-
men müsste. Anders verhält es sich 
in den Fällen, bei denen der Vermie-
ter Betriebskosten neu auf die Mie-

ter umlegen will, die als sonstige 
Betriebskosten nicht in der Aufzäh-
lung unter den Ziffern 1 – 16 des  
§ 2 der Betriebskostenverordnung 
aufgeführt sind. Bei diesen nicht 
ausdrücklich in der Betriebskosten-
verordnung aufgeführten „sonsti-
gen Betriebskosten“ handelt es sich 
unter anderem um Kosten für 
Dachrinnenreinigung, Wartung und 
Prüfung von Feuerlöschern, War-
tung von Rauchmeldern etc. 

Eine Umlage derartiger, neuer 
Betriebskosten im Wege von  
Vorauszahlungen mit Abrechnung 
ist für den Vermieter nur dann 

möglich, wenn er sich die Umlage 
neuer Betriebskostenarten bereits 
im Mietvertrag ausdrücklich vorbe-
halten hat. Das Mieterhöhungs-
recht nach § 560 BGB gilt für die-
sen Fall nicht, da dies nur bei Pau-
schalen und nicht bei Vorauszahlun-
gen mit Abrechnungen greifen.

Wie uns Rechtsanwalt Matthias Zielasko, Vorsitzender des Ortsvereins 
Haus & Grund Rostock (Bild) mitteilt, können Betriebskosten im Rahmen 
von Wohnraummietverhältnissen auf Mieter nur dann umgelegt werden, 
wenn dies vorher im Einzelnen vertraglich vereinbart wurde. 

Geplant sind neue „Fracking-Regelungen“ und Erweiterungen in ganz Deutschland

Pro und contra bei Frackingmaßnahmen 

Erdgas oder Öl befindet sich 
nicht in Blasen, sondern auch in Ge-
steinsporen in Tiefen von bis zu 
5.000 Metern oder mehr. Wenn 
diese Gesteinsporen hinreichend 
miteinander verbunden sind, kann 
das Erdgas von allein zum Bohrloch 
fließen, sobald das Gestein ange-
bohrt und damit druckentlastet 
wird. Das wäre ein relativ ungefähr-
liches Vorhaben.

Sind die Gesteinsporen jedoch 
nicht hinreichend miteinander ver-
bunden, werden mithilfe des Hy-
draulic Fracturing Verfahrens 
(sprachlich auch: Fracking) zunächst 
Fließwege ggf. auch unter Einsatz 
von Chemikalien geschaffen. Zur 
Erzeugung dieser feinen Risse wer-
den in der erdgasführenden Schicht 
in bis zu 5.000 Meter Tiefe zunächst 
kleine Löcher in die Bohrlochum-
mantelung gebracht. Anschließend 
werden durch das Einpumpen von 
Fracking-Flüssigkeiten (anteilig mit 
Chemikalien) unter hohem Druck 
kontrolliert Risse im Gestein er-
zeugt. Die Risse werden durch 
Sandkörner oder Keramikkügelchen 
(Stützmittel) offen gehalten, die im 
Fracking-Gemisch enthalten sind. 
So kann das Erdgas durch diese 

künstlich geschaffenen Fließwege 
aus dem Gestein entweichen und 
durch das Bohrloch an die Oberflä-
che strömen. Gleichzeitig verbreitet 
sich die Fracking-Flüssigkeit in oft 
unkontrollierbarer Form im Unter-
grund. Und letztere Form ist daher 
aus der Sicht unserer Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer recht 
bedenklich und daher abzulehnen. 
Kommt es doch zur Umsetzung des 
Gesetzes, könnte auch unser Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern 
künftig davon auch betroffen sein. 
Daher sollten sich die regionalen 
Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer unseres Verbandes je-
weils mit umhören, wo im Land 
eventuell weitere, künftig geplante 
oder vorgesehene Frackingvorha-
ben zu erwarten sind und dieses 
unserem Magazin mitteilen. Wir 
würden uns dann mit den Vertre-
tern der Landesregierung in Verbin-
dung setzen, um mögliche zukünfti-
ge Schäden für unsere Häuser oder 
Grundwasserbestände durch unsi-
chere Erdgas- oder Erdölförderun-
gen in der Fläche zu verhindern und 
darüber auch öffentlich berichten.

Nach Angaben des Bundesrates 
ist zunächst erst einmal eine Novel-

lierung des Wasserhaushaltsgeset-
zes sowie eine Änderung der Ver-
ordnung über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bergbaulicher Vor-
haben geplant. Beide Vorlagen 
sollen jetzt nach der Sommerpause 
im Kabinett verabschiedet werden. 
Erst danach wäre die Behandlung 
des Entwurfs im Bundestag mög-
lich. Diese Entwürfe sollen zwar 
sehr strenge Reglementierungen 
für Fracking-Vorhaben beinhalten. 
Doch ob die Umsetzung später 
auch erfolgt, bleibt anzuzweifeln. 
Dem Vernehmen nach soll es Fra-
ckingmaßnahmen zur Förderung 
von Schiefer- und Kohleflözgas zu 
wirtschaftlichen Zwecken auf ab-
sehbare Zeit bei uns gar nicht ge-
ben, da sich derzeit mangels eige-
ner nationaler Erfahrungswerte die 
Auswirkungen noch nicht abschät-
zen ließen. Das ist gut! Dagegen 

soll das konventionelle Fracking, 
welches bereits seit den 1960-er 
Jahren in Deutschland durchgeführt 
wird, grundsätzlich möglich blei-
ben. Allerdings nicht in Wasser-
schutzgebieten, Heilquellenschutz-
gebieten und Gebieten die unmit-
telbar der Trinkwassergewinnung 
dienen. Hier will die Bundesregie-
rung wohl jede Art des Fracking 
untersagen. Zudem soll die Errich-
tung von entsprechenden Anlagen 
auch in Naturschutzgebieten gene-
rell verboten sein. Doch was nützt 
uns dies, wenn wir in unmittelbarer 
Nähe unser Haus und Grundstück 
nutzen? Wir Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer müssen die 
Thematik sehr aufmerksam verfol-
gen, um nicht ungewollt vor vollen-
dete Tatsachen gestellt zu werden.

H & G M-V

Mit dem Thema Fracking befasste sich der Bundesrat nach der 
Sommerpause und will sich damit im weiteren Verlauf des Jahres 
2014 intensiv beschäftigen.

Beim Fracking werden zwecks Erdgasförderung künstliche Abfließwege im Ge-
stein geschaffen.
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Müssen Vermieter jeglichen Untervermietungen zustimmen?

Hinweise zu Pflichten der Mieter bei Unter- 
vermietungen von Wohnraum

So „vermieten“ beispielsweise 
einige Mieter in Mecklenburg-Vor-
pommern gern zu Urlaubs- oder 
Messezeiten ihre Zimmer oder 
überlassen diese Touristen als „be-
zahlte Bleibe“. Rein rechtlich ist die 
Untervermietung aber in einer sol-
chen Form nicht zulässig, obgleich 
mancher selbstbewusster Mieter 
dies denkt. Grundsätzlich bleibt der 
Eigentümer oder Vermieter Herr sei-
nes Wohnobjekts! Also muss der 
Mieter eine Erlaubnis vom Vermie-
ter einholen, bevor das Wohnobjekt 
untervermietet wird. Im Gesetz gibt 
es gemäß Paragraph 553 Absatz 1 
BGB allerdings einen Anspruch des 
Mieters auf Untervermietung, so-
weit sein berechtigtes Interesse da-
ran besteht. Dies könnten beispiels-
weise finanzielle, familiäre oder an-
dere persönliche Gründe sein. Viele 
Vermieter erteilen diese Erlaubnis 
zur Untervermietung, etwa bei grö-
ßeren Wohnobjekten zwecks WG-
Gründung oder ähnlichen Vorha-
ben. Allerdings kann es hiervon 
Ausnahmen geben, die beachtet 
werden müssen. Der Bundesge-
richtshof hatte kürzlich einen Fall zu 
entscheiden, der die Frage nach der 

Zulässigkeit von Untervermietun-
gen z. B. an Touristen klärte.

Im zu entscheidenden Fall ging 
es darum, dass ein Mieter die Er-
laubnis vom Vermieter erhalten 
hatte, ohne vorherige Überprüfung 
durch den Vermieter das Wohnob-
jekt unterzuvermieten. Allerdings 
war dann fraglich, ob diese grund-
sätzliche Erlaubnis auch die Fälle 
umfasst, in denen das Wohnobjekt 
an Touristen vermietet wird. Der 

Mieter war der Ansicht, dass die 
erteilte Erlaubnis auch die Unter-
vermietung an Touristen erfasse 
und bot die Wohnung daher im In-
ternet an beliebige Leute an. Doch 
die Richter sahen das in Überein-
stimmung mit dem Vermieter an-
ders. Er entschied diesen Fall dahin-

gehend, dass die grundsätzliche 
Erlaubnis zur Untervermietung 
nicht die Untervermietung an Tou-
risten umfasse. 

Normalerweise betrifft eine Un-
tervermietung den Fall, dass Unter-
mieter zumindest für eine gewisse 
Dauer den Bereich nutzen. Bei Tou-
risten ist dies aber nicht gegeben, 
weil die Zyklen der Untervermie-
tung in der Regel deutlich kürzer 
sind, damit die Personen ständig 

wechseln und somit das Wohnum-
feld nicht unerheblich belasten.

Grundsätzlich ist also generell 
die Erlaubnis des Vermieters zur 
Untervermietung einzuholen. Diese 
Erlaubnis wiederum muss in der Re-
gel auch erteilt werden, soweit ein 
berechtigtes Interesse des Mieters 
an der Untervermietung besteht. 
Soll an schnell wechselnde Touris-
ten untervermietet werden, bedarf 
es in jedem Fall einer gesonderten 
Zustimmung des Vermieters, weil 
dies ein Spezialfall der Unterver-
mietung ist. 

Haus & Grund Mecklenburg-Vor-
pommern: Jeder Vermieter sollte 
also wissen, wer sich in seinem Ei-
gentum oder der Wohnung aufhält. 
Im Zweifel ist daher eine Unterver-
mietungs-Erlaubnis recht eng aus-
zulegen. Sie umfasst nicht gleich 
das Recht, das Mieter aus der Woh-
nung eine Ferienwohnung für Kurz-
zeitgäste machen. Will ein Mieter 
seine Wohnung untervermieten, 
muss er gegenüber den Vermietern 
seine Karten offen auf den Tisch le-
gen. Er muss den Vermieter aus-
drücklich um eine entsprechend 
weit gefasste Erlaubnis bitten. Dann 
kann der Vermieter frei entschei-
den, ob er eine solche Erlaubnis aus 
nachvollziehbaren Gründen erteilen 
möchte – oder eben nicht. Nur so 
kann er, besonders in Mehrfamilien-
häusern, Konflikte zwischen den 
Wohnparteien vermeiden.

E. M., H & G M-V

Untervermietung ist für manchen Mieter eine Möglichkeit, be-
sonders in den beliebten Regionen Mecklenburg-Vorpommerns 
das eigene Haushaltsgeld aufzubessern. Doch nach dem Urteil 
des Bundesgerichtshofes vom 08.01.2014 (Az. VIII ZR 210/13) 
müssen auch Mieter gesetzliche Regeln bei der Untervermietung 
beachten.

Vermieter oder Eigentümer haben stets auf den Einzelfall einer Untervermie-
tung zu achten und vor allem nicht pauschal die Genehmigung zu erteilen.

Nicht nur für den Hausgarten:

Dekorative und schmackhafte Trauben-Heidelbeeren 

Es handelt sich hierbei um eine 
Kulturheidelbeere mit weißem 
Fruchtfleisch, die an Böden keine 
besonderen Ansprüche stellt. Die 
Pflanzung in Sonne bis Halbschat-
ten jetzt im Spätherbst ist an frost-
freien Tagen sehr gut möglich, denn 

durch die Bodenfeuchtigkeit wird 
der bis zu zwei Meter hoch werden-
den Pflanze das Anwurzeln erleich-
tert. Man kann der Erde etwas Bläh-
ton beimischen. Sie bildet Trauben 
mit typisch intensivem Heidelbeer-
Aroma, die büschelweise wachsen 

und Heidelbeer-Ernten von mehre-
ren kg pro Strauch bringen sollen. 
Selbst habe ich diese Mengen aller-
dings noch nicht erreicht, weil die 
Büsche recht langsam wachsen. Sie 
bieten einen herrlichen Zierwert mit 
tollen, porzellanartigen Blüten, so-
wie eine tiefrote Herbstfärbung. Die 
Pflanzen benötigen immer leicht 
feuchten, gut durchlässigen und 
durchlüfteten Boden. 

E. M., H & G M-V

Inzwischen gibt es auch eine für den Nordosten gut geeignete, ertragrei-
che und schmackhafte Trauben-Heidelbeere, geeignet sowohl für unseren 
Garten, als auch für schmückende Kübelbepflanzungen.
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IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN ORGANISIERTE MITGLIEDSVEREINE

 Haus & Grund- Vereine in M-V  Vorsitzende/r Telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Anklam Gunnar Wessel 0 39 71/24 31 30 2. und 4. Di im Monat 16 – 18 Uhr 17389 Anklam Pasewalker Allee 23

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9 – 12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Greifswald Eckehard Bürger 0 38 34/50 01 59 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Wiesenstraße 18

Hagenow Günter Westendorf 0 38 83/72 22 71 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Malchow Frank Eckstein 03 99 32/1 39 53 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17213 Malchow Kurze Straße 23

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Beratung 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Neustrelitz Rainer Urbanek 0 39 81/44 26 43 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17235 Neustrelitz Louisenstraße 18

Ribnitz-Damgarten Margrid Parr 0 38 21/81 29 76 Mo – Fr 8 – 16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Straße 86

Rostock Matthias Zielasko 03 81/45 58 74 Mo 17 – 18 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Di und Do 16 – 18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1a

Uecker-Randow Michael Ammon 0 39 73/4 38 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17309 Pasewalk Stettiner Straße 25 c

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Siegfried-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

 Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Internet/Vizepräs. Thomas Kowalski 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Sprecher/Medien Erwin Mantik 03 85/2 07 52 13 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Geschäftsstelle Manfred Engel 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

Die ordentliche Vermieter-Kündigung wegen Hinderung 
einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung

Eine ordentliche Kündigung des 
Vermieters liegt dann vor, wenn er 
ein berechtigtes Interesse an der 
Beendigung des Mietverhältnisses 
hat. Die Kündigung zum Zwecke 
der Mieterhöhung ist dabei jedoch 
ausgeschlossen. 

Berechtigte Interessen des Ver-
mieters an der Beendigung des 
Mietverhältnisses liegen stets dann 
vor, wenn der Mieter seine vertrag-
lichen Pflichten schuldhaft, also 
nicht unerheblich verletzt hat oder 
der Vermieter die Räume als Woh-
nung für sich, seine Familienange-
hörigen oder Angehörige seines 
Haushalts benötigt bzw. durch die 
Fortsetzung des Mietverhältnisses 
an einer angemessenen wirtschaft-
lichen Verwertung des Grundstücks 
gehindert wird und ihm dadurch 
erhebliche Nachteile entstehen. 

Die Möglichkeit, durch eine an-
derweitige Vermietung als Wohn-
raum eine höhere Miete zu erzielen, 
bleibt außer Betracht. Der Vermie-
ter kann sich auch nicht darauf be-

rufen, dass er die Mieträume im 
Zusammenhang mit einer beab-
sichtigten oder nach Überlassung 
an den Mieter erfolgten Begrün-
dung von Wohnungseigentum ver-
äußern will. 

Dabei sind die Gründe für ein be-
rechtigtes Interesse des Vermieters 

im Kündigungsschreiben anzuge-
ben. Andere Gründe werden nur 
berücksichtigt, soweit sie nachträg-
lich entstanden sind. Eine zum 
Nachteil des Mieters abweichende 
Vereinbarung ist meist unwirksam. 

Ein berechtigtes Interesse des 
Vermieters an der Beendigung des 

Mietverhältnisses wird also aner-
kannt, wenn er durch die Fortset-
zung des Mietverhältnisses an einer 
angemessenen wirtschaftlichen 
Verwertung des Grundstücks ge-
hindert und dadurch erhebliche 
Nachteile erleiden würde. Wer sich 
allerdings in Mecklenburg-Vorpom-
mern überhaupt auf den Klageweg 
zu Kündigungen begibt, hat als Ver-
mieter meist ziemlich schlechte 
Karten. Aus Überlastungsgründen, 
Richterwechseln, personellen Ver-
zögerungen durch Urlaub etc. von 
Beamten ziehen sich Kündigungs-
klagen gegen Mieter oft über Jahre 
hin. Da braucht man als Vermieter 
neben guten Anwälten auch eine 
ganze Menge Standvermögen so-
wie starke Nerven, um die Sache zu 
ertragen. Meist verlieren private Ei-
gentümer durch die genannten 
Verzögerungen eine erhebliche 
Menge Geld, was jedoch unseren 
gut honorierten Richtern wohl 
kaum Mitleid abringt.

E. M., H & G M-V

Die Regeln über die ordentliche Kündigung eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum im Falle der Hinderung einer angemessenen wirtschaftlichen 

Verwertung finden Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in § 573 Ab-
satz 2 Nr. 3 BGB.


